
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dieter Janecek, Dr. Anton Hofreiter, 
Dr. Konstantin von Notz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/31922 –

Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau im Freistaat Bayern

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Laut Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD sollte es bis 2018 eine 
flächendeckende Netzversorgung mit 50 Mbit/s geben. Von diesem Ziel ist 
Deutschland, insbesondere der Freistaat Bayern, 2020 weiterhin weit entfernt. 
Gerade im ländlichen Raum Bayerns haben mehr als 13 Prozent der Haushalte 
noch immer eine Internetgeschwindigkeit von nur weniger als 50 Mbit/s 
(https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/bericht-zum-brei
tbandatlas-mitte-2020-ergebnisse.pdf?__blob=publicationFile ). Hinzu 
kommt, dass nur knapp 14 Prozent der seit 2015 bewilligten Gelder aus dem 
Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau bislang ausgezahlt und 
weniger als 5 Prozent der Projekte im Freistaat baulich abgeschlossen wurden, 
wie eine Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der fragestel-
lenden Fraktion ergab auf Bundestagsdrucksache 19/21763. Gerade für kleine 
Gemeinden ist das Bundesförderprogramm unattraktiv – zu aufwändig und der 
Eigenanteil nicht finanzierbar. Entsprechend verzichten sie reihenweise auf 
Bundesgeld (https://www.welt.de/regionales/bayern/article214140550/27-Ko
mmunen-verzichten-auf-Millionen-fuer-Internetausbau.html ).

Im Jahr 2015 ist das Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau gestar-
tet. Seitdem können Kommunen, Städte oder Landkreise Fördermittel beantra-
gen. Damit sollen unterversorgte Gebiete einen Netzzugang von mindestens 
50 Mbit/s erhalten. Im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband kön-
nen zum einen Gelder für Beratungsleistungen im Hinblick auf Planung und 
Erstellung von Antragsunterlagen abgerufen werden, zum anderen geht es um 
die Bezuschussung von Umsetzungsprojekten mit bis zu 15 Mio. Euro.

Auf die Antworten der Bundesregierung auf die Kleinen Anfragen auf 
Bundestagsdrucksachen 19/2275 und 19/21763 aufbauend wird die Bundes-
regierung nun erneut nach dem aktuellen Stand und den Fortschritten gefragt.
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur vom 30. August 2021 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



 1. Wie viele Förderbescheide in welcher Höhe in Euro sind jeweils in den 
Jahren 2015 bis einschließlich 2021 für den Freistaat Bayern beantragt 
und bewilligt worden (bitte nach Eingangsdatum, Zuwendungsempfan-
genden, Fördergegenstand, Bescheiddatum und Höhe der Bundesmittel 
aufschlüsseln)?

a) In welchen Landkreisen treten Kommunen oder kommunale Gebiets-
körperschaften als Zuwendungsempfangende auf?

b) Wie viele der beantragten Vorhaben wurden nach der Genehmigung 
abgebrochen oder nicht durchgeführt (bitte nach Landkreis und För-
dergegenstand aufschlüsseln)?

 2. Wie viele Mittel in Euro sind seit 2015 im Bundesförderprogramm ein-
gestellt, und wie viele Mittel wurden bisher für die drei Fördermöglich-
keiten Beratungsleistung, Wirtschaftlichkeitslücke und Betreibermodell 
an welche Zuwendungsempfangenden in Bayern jeweils für die Jahre 
von 2015 bis 2021 zugesagt, und wie viele davon bereits ausgezahlt?

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Es wird auf die Anlagen 1 bis 4 verwiesen.*

 3. Wie viele Ausbauvorhaben in Bayern sind im Rahmen des Bundesförder-
programms mittlerweile baulich abgeschlossen (bitte nach Jahren des 
baulichen Abschlusses sowie den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten 
aufschlüsseln), und welche Breitbandausbauprojekte laufen derzeit noch?

Im Freistaat Bayern sind baulich elf Projekte abgeschlossen (Pottenstein, beide 
Projekte des Landkreises Straubing-Bogen, Hengersberg, Rottenbuch, Böbing, 
Tussenhausen, Reichenschwand, Simmelsdorf, Weilheim, Penzberg). Die Pro-
jekte mit dem Förderfortschritt „Inbetriebnahme“ haben bereits den Verwen-
dungsnachweis eingereicht, diejenigen Projekte mit dem Förderfortschritt 
„Teilinbetriebnahme“ noch nicht. Alle anderen angegebenen Infrastrukturpro-
jekte befinden sich in verschiedenen Phasen der Umsetzung ihres Vorhabens. 
Hierzu wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. Daher ist eine Vorhersage 
zu Terminen der finalen baulichen Erschließung aktuell nicht möglich. Im 
Übrigen wird auf die Anlage 5 verwiesen.*

 4. Wie viele Antragsstellende in Bayern haben ihren Förderbescheid zu-
rückgegeben und werden auf die Bundesförderung nach Kenntnis der 
Bundesregierung verzichten (bitte nach Zuwendungsempfangenden auf-
schlüsseln)?

a) Wann erfolgte die Zusage für die Förderung, wer waren die Antrag-
stellenden, und mit welcher Summe sollten die jeweiligen Projekte 
gefördert werden?

b) Aus welchen Gründen haben die jeweiligen Antragstellenden auf die 
Bundesförderung verzichtet?

Die Fragen 4 bis 4b werden gemeinsam beantwortet.
Es wird auf die Anlagen 6 und 7 verwiesen.* Die Beweggründe der Zuwen-
dungsempfänger für den Verzicht auf die Zuwendung sind für den Förder-
mittelgeber im Einzelfall nicht im Detail nachvollziehbar. Ein häufiger Grund 

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32232 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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für einen Verzicht liegt etwa darin, dass der Ausbau durch die Telekommunika-
tionsanbieter ohne Inanspruchnahme von Fördergeldern erfolgte.

 5. Für wie viele Haushalte in Bayern (in absoluten (Anzahl der Haushalte) 
und in relativen Zahlen (in Prozent der Anteil an Haushalten)) ist seit 
Start des Bundesförderprogramms 2015 ein Internetanschluss mit 
mindestens 16 Mbit/s, 30 Mbit/s, 50 Mbit/s, 100 Mbit/s, 200 Mbit/s, 
400 Mbit/s und 1 000 Mbit/s verfügbar (bitte nach Landkreisen bzw. 
kreisfreien Städten sowie nach Gemeindeprägung (städtisch, halbstäd-
tisch und ländlich) aufschlüsseln)?

 6. Für wie viele Haushalte in Bayern (in absoluten (Anzahl der Haus-
halte) und in relativen Zahlen (in Prozent der Anteil an Haushalten)) ist 
seit Start des Bundesförderprogramms 2015 ein leitungsgebundener 
Breitbandabschluss von mindestens 16 Mbit/s, 30 Mbit/s, 50 Mbit/s, 
100 Mbit/s, 200 Mbit/s, 400 Mbit/s und 1 000 Mbit/s verfügbar (bitte 
nach Landkreisen bzw. kreisfreien Städten sowie nach Gemeindeprägung 
(städtisch, halbstädtisch und ländlich) aufschlüsseln)?

 7. Wie viele Haushalte in Bayern (in absoluten (Anzahl der Haushalte) und 
in relativen Zahlen (in Prozent der Anteil an Haushalten)) verfügen be-
reits über Breitbandzugang durch Glasfasertechnologie auch auf der 
letzten Meile (Fiber To The Home (FTTH)) (bitte nach Landkreisen bzw. 
kreisfreien Städten sowie nach Gemeindeprägung (städtisch, halb-
städtisch und ländlich) aufschlüsseln), und wie hoch ist die Durch-
schnittsversorgung im Bundesgebiet (bitte sowohl bundesweit als auch 
nach Bundesländern sowie nach Gemeindeprägung (städtisch, halbstäd-
tisch und ländlich) aufschlüsseln)?

Die Fragen 5 bis 7 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Es wird auf die Anlage 8 verwiesen.*

 8. Wie hoch (in Prozent) ist die flächenmäßige Abdeckung Bayerns durch 
drahtloses Internet auf LTE (Long Term Evolution)-Basis (bitte nach 
Landkreisen bzw. kreisfreien Städten sowie nach Gemeindeprägung 
(städtisch, halbstädtisch und ländlich) und nach verfügbarer Geschwin-
digkeit aufschlüsseln)?

Für die Mobilfunkverfügbarkeit auf Kreisebene in Bayern wird auf den Breit-
bandatlas auf der Webseite des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (abrufbar unter: https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breit
bandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html) verwiesen.

Mobilfunkverfügbarkeit in Bayern nach Gemeindeprägung

Mobilfunkverfügbarkeit LTE
[in Prozent der Fläche]

Prägung LTE ≥ 2 Mbit/s LTE ≥ 6 Mbit/s
Städtisch 99,9 99,9
Halbstädtisch 99,2 99,0
Ländlich 97,2 96,8

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32232 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 9. Welche Bandbreiten sind durch eine drahtlose Internetanbindung auf 
LTE-Basis durchschnittlich verfügbar in Bayern?

Laut Breitbandatlas des Bundes waren Ende 2020 in Bayern 99,8 Prozent der 
Haushalte über LTE mit einer Bandbreite von mindestens 6 Mbit/s versorgt. 
Die technisch erzielbaren Bandbreiten sind unter Umständen deutlich höher, 
unterliegen jedoch, in Abhängigkeit der Auslastung der Zelle bzw. der Anzahl 
der gleichzeitig eingewählten Nutzer, gewissen Schwankungen. Eine Erfassung 
dieser Parameter erfolgt über den Breitbandatlas nicht.

10. Welche bayerischen Gemeinden sind bereits flächendeckend mit fest-
netzbasierter Technologie von mindestens 16 Mbit/s, 30 Mbit/s und 
50 Mbit/s Downstream versorgt?

Es wird auf die Anlage 9 verwiesen.*

11. In welchen bayerischen Gemeinden ist keine leitungsgebundene Breit-
bandversorgung (mit weniger als 10 Prozent der Haushalte) mit festnetz-
basierter Technologie von mindestens 50 Mbit/s, 100 Mbit/s und 
200 Mbit/s verfügbar?

Versorgung der Haushalte mit Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s, 
100 Mbit/s und 200 Mbit/s unterhalb von 10 Prozent der Haushalte.

Breitbandverfügbarkeit
über leitungsgebundene Technologien

[in Prozent der Haushalte]
AGS Name Typ ≥ 50 Mbit/s ≥ 100 Mbit/s ≥ 200 Mbit/s
09772114 Allmannshofen Gemeinde 1,8 0,0 0,0
09274118 Baierbach Gemeinde 4,3 1,3 1,3
09276118 Böbrach Gemeinde 7,0 0,3 0,3
09779129 Daiting Gemeinde 3,0 0,3 0,3
09772134 Ehingen Gemeinde 2,6 0,0 0,0
09778134 Eppishausen Gemeinde 2,2 0,5 0,3
09176132 Hitzhofen Gemeinde 4,2 1,1 0,8
09679169 Oberpleichfeld Gemeinde 1,3 0,4 0,2
09178122 Rudelzhausen Gemeinde 5,6 0,8 0,4
09779226 Wechingen Gemeinde 4,0 0,9 0,9
09185168 Weichering Gemeinde 4,3 0,3 0,2

Quelle: Breitbandatlas des Bundes, Ende 2020

12. Wie viele Gewerbegebiete im Freistaat Bayern wurden bereits durch das 
Bundesförderprogramm Breitbandausbau mit schnellem Glasfasernetz 
mit mehr als 50 Mbit/s versorgt, und wann ist das geplante Bauende der 
in Umsetzung befindlichen Breitbandausbauprojekte aus dem Freistaat 
Bayern zur Erschließung von Gewerbegebieten (bitte nach Landkreisen, 
bzw. kreisfreien Städten auflisten)?

Im Sonderaufruf zur Erschließung von Gewerbe- und Industriegebieten sowie 
Häfen wurden bisher in Bayern 27 Zuwendungsbescheide erteilt. Mindestens 
27 Gewerbegebiete sind in der Förderung. Pro Antrag kann ein oder auch meh-

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32232 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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rere Gewerbegebiete erschlossen werden. In der Regel handelt es sich um ein 
Gewerbegebiet pro Antrag. Im Übrigen wird auf die Anlage 10 verwiesen.*

13. Wie ist der Stand der Umsetzung des Maßnahmenkatalogs (Antwort zu 
Frage 13 auf Bundestagsdrucksache 19/21141) zur Optimierung des För-
derprogramms, Vereinfachung der Förderbedingungen und Beschleuni-
gung der Ausbauprojekte?

a) Wie viele Lotsenstellen beim Projektträger zur individuellen Be-
treuung von Antragstellenden wurden im Freistaat bereits eingerich-
tet?

Die Fragen 13 und 13a werden gemeinsam beantwortet.
Derzeit werden in Bayern elf Lotsen eingesetzt. Die Lotsen halten dauerhaft 
und intensiv Kontakt zu den jeweiligen Zuwendungsempfängern, um diese bei 
der erfolgreichen Umsetzung der Projekte zu unterstützen. Das Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) steht im ständigen Aus-
tausch mit dem Projektträger.

b) Wurde ein Mustervertrag (Ausbauvertrag mit Telekommunikations-
unternehmen) zur Verkürzung der Vertragsverhandlungen erstellt, und 
wie findet dieser Anwendung?

Mit Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und Unternehmen/Verbänden 
wurde ein Mustervertrag zum Wirtschaftlichkeitslückenmodell (Ausbauvertrag 
mit Telekommunikationsunternehmen) abgestimmt, der im Rahmen der Förde-
rung grundsätzlich verbindlich vorgegeben wird. Damit werden die Vertrags-
verhandlungen deutlich verkürzt. Ein Schreiben mit den jeweils dazugehörigen 
Dokumenten wurde an alle Beteiligten am 31. August 2020 versendet. Die 
Inanspruchnahme des Mustervertrages sowie Anfragen der Antragsteller und 
Kompetenzzentren der Länder belegen eine gute Akzeptanz und führen zu einer 
Zeitersparnis insoweit, dass die Erarbeitung der entsprechenden Verträge nach 
den Verhandlungen weitestgehend entfällt.

c) Wie ist der Stand der Gespräche mit der Deutschen Bahn AG zur 
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren (Bahnquerungen beim 
Breitbandausbau)?

Durch enge Kooperation der Deutschen Bahn AG (DB AG) mit dem Projekt-
träger und die Einbeziehung der Bahnfragen in das Lotsenkonzept konnte be-
reits eine Sensibilisierung der antragstellenden Gebietskörperschaften für ein-
zuhaltende rechtlich-technische Vorgaben bei Bahnkreuzungsverfahren erreicht 
werden. Mit der Einrichtung eines festen Ansprechpartners beim Projektträger 
für die DB AG, welcher die Antragsteller zu allen Fragestellungen zu Bahn-
querungen im geförderten Breitbandausbau berät und als Clearingstelle fun-
giert, konnte die Qualität eingereichter Anträge bereits verbessert und damit die 
Effektivität des Prüferverfahrens verbessert werden.
Im Januar 2021 wurden anlässlich eines Bahngipfels zwischen BMVI und 
DB AG Maßnahmen zur Beschleunigung von Bahnquerungen beim Breitband-
ausbau beschlossen. Seitdem hat die DB AG unter anderem ein Online-An-
tragstool für Leitungskreuzungen eingeführt, die Digitalisierung des Antrags-
prozesses vorangetrieben und die Personalkapazitäten aufgestockt. Weiteren 
Maßnahmen (z. B. Schulungen der Antragssteller, interne Prozessvereinfachun-

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32232 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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gen, Eskalationswege und weitere Digitalisierungsmaßnahmen) zur Reduzie-
rung der Bearbeitungsdauer befinden sich in der Umsetzung.

d) Wie lang dauert das Genehmigungsverfahren, und um wie viel Zeit 
konnte es seit 2015 verkürzt werden?

Eine einheitliche Dauer des Genehmigungsverfahrens gibt es nicht. Die Zeit-
spanne vom ersten Antrag bis zur Erteilung des finalen Genehmigungs-
bescheids ist unterschiedlich lang. Dies liegt insbesondere daran, dass vor der 
finalen Bescheidung Beschlüsse in kommunalen Entscheidungsgremien erwirkt 
und Vergabeverfahren durchgeführt werden müssen.

e) Wie viele Workshops zum Thema Breitbandausbau (Vermittlung von 
Fachwissen) wurden für potentielle Antragstellende zur effizienten 
Projektumsetzung seit 2015 im Freistaat durchgeführt?

Das Gigabitbüro des Bundes (Start 2020) hat bis August 2021 132 virtuelle 
Workshops durchgeführt, mit insgesamt 82 Teilnehmern aus dem Freistaat 
Bayern. Das Breitbandbüro des Bundes hat im Rahmen der Qualifizierungs-
offensive in den Jahren 2015 bis 2019 insgesamt über 500 Workshops zum 
Breitbandausbau durchgeführt. Eine Aufschlüsselung der Teilnehmer nach Re-
gion liegt für diesen Zeitraum nicht vor.
Der zuständige Projektträger für das Graue Flecken Programm bietet zur Schu-
lung von Antragstellern ebenso Workshops für Vertreter bayrischer Kommunen 
an. Bisher liegen 57 Anmeldungen aus Bayern vor (Stand 16. August 2021). Im 
Übrigen wird auf die Anlage 11 verwiesen.*

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32232 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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